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Sempach als Symbol für Selbstverantwortung
Schlachtfeier AnderGedenkfeier zur Schlacht von Sempachwar die österreichische Botschafterin zuGast. Sie betonte

dieGemeinsamkeiten der Schweiz undÖsterreichs – und lobte die Errungenschaften der vergangenen 600 Jahre.

«InkurzembringtEuchblutigrot
ein Eidgenoss dasMorgenbrot!»
heisst es im Sempacherlied. Am
SonntagmorgenwarenesFrauen
und Mädchen im mittelalterli-
chen Gewand, die an die Besu-
cher der Schlachtfeier Sempach
Brotsäckeverteilten. InallerFrüh
wurden die 1100 Brotsäcke mit
frischemBrot,Käse,Butter,Kon-
fitüre und einem Milchkaffee-
Gutscheingefüllt.Damit gestärkt
zogen Männer mit Hellebarden,
dieHarmonieSempach, eineDe-
legationderSchweizerGarde, ge-
ladenenGäste, verschiedeneDe-
legationen und Kinder mit Fah-
nen aller Luzerner Gemeinden
durch das Städtli in die Kirche
St.Stefanein.Dort feiertemanei-
nenökumenischenGottesdienst.
PfarrerinMarie-LuiseBlumhielt
die Festpredigt und forderte die
Gemeinde auf, in den Spiegel zu
Blicken und zu erkennen, auf
wessen Schulternman stehe.

Der Luzerner Regierungs-
präsidentRobertKüng (FDP) be-
grüsste die Festgesellschaft und
sagte – mit demWissen aus der
Geschichte – dass jeder Konflikt
überwunden werden könne.
Standen sich doch 1386 bei der
Schlacht bei SempachdieÖster-
reicher, respektive dieHabsbur-
ger, und die Schweizer als Fein-
de gegenüber. Gestern hielt die
Botschafterin der Republik Ös-
terreich, Ursula Plassnik, die
Festrede.

Integrationsprozess
als Paradebeispiel

SempachseikeinSymbolderVer-
krustung, der Abkapselung, der
Erstarrung. «Sempach heute
steht vielmehr für denMut, Ver-

antwortung in die eigenen Hän-
de zu nehmen und gelegentlich
bisher Unerprobtes zu wagen»,
so Plassnik. Der Botschafterin
sind die Gemeinsamkeiten der
SchweizundÖsterreichswichtig.
Beides seien kleine Länder im
Herzen Europas, eingebettet in

grössere Zusammenhänge. Das
SchicksalEuropas sei auchunser
Schicksal. HeutigeHerausforde-
rungen wie Klimawandel und
Handelskriegen liessen sichnicht
imAlleingang lösen, sondernbe-
dürfen Vertrauen und Zusam-
menarbeit zwischendenStaaten.

Diesjähriger 1. Juli ist für Öster-
reich ein wichtiger Tag. Öster-
reich hat nun für sechs Monate
denEU-Vorsitz.«DieSchweizhat
mehrere Jahrhunderte für ihren
erfolgreichen Integrationspro-
zess benötigt. Im Vergleich dazu
steckt der europäische Integra-

tionsprozess – zeitlich gesehen –
noch in den Kinderschuhen.»
Weiter meint die Botschafterin:
«Selbstbestimmt beratschlagen,
entscheiden und gemeinsam
handeln – das war und ist eine
Stärke der Eidgenossen, und das
ist und wird eine Stärke der EU

sein.»DieBotschafterinwill ihre
Festrede aber nicht als Plädoyer
für einenEU-Beitritt der Schweiz
verstandenwissen.

«Brauchennichtden
Opfertodzusterben»

In einem Gedankenexperiment
stellte sichUrsula Plassnik einen
Feldherrn der Schlacht bei Sem-
pach vor.Was würde er zur Fest-
gemeindeunddieserGedenkfei-
er sagen?«DieseLeute, dieheute
in dieser Kirche sind, was haben
sie für ein Glück! Die brauchen
nicht den Opfertod zu sterben.
Die brauchen nicht Blut vergies-
sen, um sicher zu bewähren. Sie
dürfen in Rechtsstaaten leben.
Dürfen in Freiheit leben.Die ha-
beneine solideDemokratie.Und
ichglaube, erwürde sich imPosi-
tiven wundern, was alles in
600Jahren möglich geworden
ist,wovoner in seinerGeneration
noch geträumt hat.»

NachdenRedenzogdieFest-
gemeinde weiter vor das Rat-
haus, wo sie ein Apéro der Gast-
gemeinde Luzern erwartete. Die
Speisen kamen aus allen Him-
melsrichtungenundwurdenvom
Sentitreffvorbereitet.DerLuzer-
nerStadtpräsidentBeatZüsli (SP)
überbrachte das Grusswort. Mit
den beschwingten Klängen des
Luzerner FischermannsOrches-
tra endete die Feier.

Regula Gassmann
kanton@luzernerzeitung.ch

www.
Weitere Impressionen von der
Gedenkfeier: luzernerzeitung.
ch/bildergalereien

«Washeisst ‹normal› undwas ‹verrückt›?»
Archivwesen ImKanton Luzern sollen Schutzfristen für Personendaten neu geregelt werden. Staatsarchivar Jürg

Schmutz (55) erklärt, was sich ändern soll – undwiewichtig Patientenakten aus der Psychiatrie für spätereGenerationen sind.

Interview: Alexander vonDäniken
alexander.vondaeniken@
luzernerzeitung.ch

JürgSchmutz, derRegie-
rungsratwill Schutzfristen
fürPersonendatenundPa-
tientenaktenneu regeln.Was
bedeutet eigentlichSchutz-
frist?
EineSchutzfrist ist dieFrist,wäh-
rendderUnterlagenbei denPro-
duzenten oder später in einem
Archiv noch nicht frei einsehbar
sind. Die Schutzfristen laufen ab
demMoment, in dem die Akten
beidenProduzentengeschlossen
werden, und laufen im Archiv
weiter.DerZweckderSchutzfris-
ten ist, die in den Unterlagen er-
wähnten betroffenen Personen,
aber auchproduzierendeStellen,
vor Nachteilen zu schützen, die
bei einemzu frühenBekanntwer-
denvonDateneintretenkönnten.

ZumBeispiel?
Eskönntebeispielsweise jemand
eine Stelle nicht erhalten, wenn
eine verbüsste Strafe bekannt
würde, oder es könnten Perso-
nenunterDruck gesetztwerden,
die im Rahmen ihrer behördli-
chen Tätigkeit unpopuläre Ent-
scheide treffenmüssen. Solange
die Schutzfristen laufen, sind
Unterlagen im Archiv nicht frei

einsehbar und es werden im öf-
fentlichen Archivverzeichnis
auch keine Hinweise auf perso-
nenbezogene Daten angezeigt.
Während laufender Schutzfris-
ten ist eine Einsicht nur auf be-
gründetes Gesuch hin möglich.
Nach Ablauf der Schutzfristen
können Unterlagen von jeder-
mann eingesehen werden. Der
Ablauf von Schutzfristen bedeu-
tet nicht, dass Unterlagen gleich
fürdie ganzeWelt online zugäng-
lich sind.DiemeistenUnterlagen
im Staatsarchiv Luzern liegen
noch inPapierformvor undmüs-
sen imLesesaal eingesehenwer-
den.

DieSchutzfrist für besonders
schützenswertePersonen-
daten – etwaAktenzueinem
Strafverfahren – soll von50
auf 100 Jahre erhöhtwerden.
GabesdennbisherFälle, bei
denendiebetroffenenPerso-
nennochein schützenswertes
Interessegeltendmachen
konnten?
Da die Bevölkerung immer älter
wird, steigt die Wahrscheinlich-
keit, dass beispielsweise ein
Strafurteil oder eine vormund-
schaftliche Massnahme gegen
Jugendliche noch zu Lebzeiten
der Betroffenen im Archiv ein-
sehbar werden könnte, was ja

nicht unbedingt wünschenswert
ist. Es war zwar auch unter dem
geltendenRechtmöglich, zusätz-
lich zu den 50 Jahren Schutzfrist
weitere 20 Jahre Schutzfrist zu
vergeben – und das wurde im
Staatsarchiv Luzern auch häufig
gemacht, aber es hat Fälle gege-
ben, bei denen selbst dies nicht

ausgereicht hat. Mit 100 Jahren
Schutzfrist nach Aktenschluss
sollte es aber praktisch ausge-
schlossen sein, dass zuLebzeiten
derBetroffenennochUnterlagen
einsehbar werden.

OffenbarwardasArchivieren
vonPatientendatenbisher
nicht geregelt, geradebei der
LuzernerPsychiatrie. Be-
handlungsdokumentationen
sollennunstraffrei ansStaats-
archivweitergegebenwerden
können.Was istmit dem
ärztlichenBerufsgeheimnis?
Die Anbietepflicht der Luzerner
Spitäler war bereits bisher im
Archivgesetz vorgesehen,wurde
aber bisher nicht vollzogen, weil
aufgrund des ärztlichen Berufs-
geheimnisses eine straffreie Ab-
lieferung von Patientendaten
nicht möglich war. Mit der vor-
gesehenen Änderung des Spital-
gesetzes soll dieRechtsgrundlage
dafür geschaffen werden, dass
die verantwortlichen Ärztinnen
undÄrzte straffrei ihrerAnbiete-
pflicht nachkommen können –
undmüssen.

DieSchutzfrist fürPatien-
tenakten soll von 100auf
120 Jahre erhöhtwerden.
Was ist danach fürdas Staats-
archiv interessant?

Die Frage ist nicht, was für das
Staatsarchiv interessant ist, son-
dern was für die Gesellschaft, für
die Benutzerinnen und Benutzer
wichtig ist. Patientendokumenta-
tionenderPsychiatriebieteneinen
hervorragenden Einblick in die
gesellschaftlichen Normvorstel-
lungen:Washeisst«normal»und
was«verrückt»?WiegehteineGe-
sellschaft mit Personen um, die
nichtdenNormvorstellungenent-
sprechen?Patientenaktensindwie
vieleandereUnterlageneinerseits
unglaublich reichhaltige histori-
scheQuellen und anderseits aber
auchunverzichtbareGrundlagen,
um allfällige Rechtsansprüche
stellen zukönnen.

Wiekann ichalsHinterblie-
bener sicher sein, dass zum
Beispiel eineKrankheit
meinerVerwandtennicht
öffentlichwird?Kann ich
michwehren?
Patientinnen und Patienten sol-
len mit dem neuen Spitalgesetz
verlangen können, dass ihre Be-
handlungsdokumentation nicht
archiviert wird. Sie können auch
verlangen, dass ihre vom Staats-
archiv übernommene Behand-
lungsdokumentation auch nach
Ablauf der Schutzfristen Dritten
nur zu nicht personenbezogener
Forschung zugänglich ist.Das ist

einWiderspruchzuallenarchivi-
schenPrinzipien, steht aber so im
Gesetz. Diese Einschränkungs-
möglichkeit wird zur Folge ha-
ben, dass das Staatsarchiv die
Rechtssicherheit in diesem Be-
reich nicht gewährleisten kann:
Wenn die Leute selber bestim-
men,wasüberliefertwerdensoll,
könnensie späternicht vomStaat
verlangen,dass erUnterlagenzur
Verfügung stellt, die er gar nicht
übernehmen konnte. Die Verfü-
gungsgewalt über die Behand-
lungsdokumentation steht laut
Gesetz den Patientinnen und
Patienten oder allenfalls deren
gesetzlichen Vertretungen zu.
Weitere Rechtsmittel von Ver-
wandten gegen die Einsicht in
Patientenunterlagen, deren
Schutzfrist abgelaufen ist –wohl-
verstanden 120 Jahre bezie-
hungsweise vier Generationen
nach Aktenschluss! – sind nicht
vorgesehen.

Hinweis
Jürg Schmutz (55) leitet seit dem
1.September 2007 das Luzerner
Staatsarchiv. Er ist imKantonBern
aufgewachsen und studierte mit
telalterliche und neuere allge
meine Geschichte und Latein.
Schmutz ist verheiratet, Vater von
zwei erwachsenen Kindern und
lebt in Rain.

«Ärzte sollen
straffrei ihrer
Anbietepflicht
nachkommen
können–und
müssen.»

JürgSchmutz
Luzerner Staatsarchivar

Rund 1000 Personen wirkten an den Feierlichkeiten zumGedenken an die Schlacht bei Sempachmit. Bilder: Philipp Schmidli (Sempach, 1. Juli 2018)
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